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Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg    
Abteilung 1 – Studium und Lehre 
Referat 1.1 – Immatrikulationsamt 
 

 

Bewerbung 
Grundständige Studiengänge mit NC 

(1. Fachsemester) 
(außer Hebammenwissenschaft, Medizin, Pharmazie und Zahnmedizin) 

 
 

Bis wann müssen Sie welche Schritte unternehmen und welche Unterlagen einreichen? 
 

1. Bis zum 15. Juli (Ausschlussfrist) müssen Sie in unserem Bewerbungsportal die Online-Bewerbung 
durchführen.  

=> Wenn Sie sich für einen Studiengang bewerben möchten, dessen Studienplätze im Dialogorientier-
ten Serviceverfahren (DoSV) bei Hochschulstart vergeben werden, müssen Sie  

(a) sich zuerst bei Hochschulstart registrieren;  

(b) dann registrieren Sie sich in unserem Bewerbungsportal und tragen zu Beginn der Registrierung Ihre 
Zugangsdaten (BID und BAN) von Hochschulstart ein.  

 

2. Bis zum 20. Juli (Ausschlussfrist) können Sie folgende Unterlagen in unserem Bewerbungsportal nach-
träglich hochladen: 

 
 

 Bitte beachten Sie unbedingt die Erläuterungen auf der folgenden Seite!  
1 Hochschulzugangsberechtigung   

2 ggf. ergänzende Nachweise über die Erfüllung der fachspezifischen Zugangsvoraussetzun-
gen  

3 ggf. Nachweise über die Erfüllung eines zusätzlichen Auswahlkriteriums  

4 ggf. Nachweise über Wartezeitanspruch  

5 ggf. Einstufungsbescheid bei Bewerbung für ein Fach im höheren Fachsemester (Kombina-
tionsstudiengänge)  

6 ggf. Nachweise über bevorzugte Zulassung  

7 ggf. Studienbescheinigung des aktuellen Semesters (bei vorherigem Studium)  

8 ggf. Deutschnachweis   

 

Erläuterungen 
Zu 1: In der Regel ist dies das Abiturzeugnis. Falls Ihre Hochschulzugangsberechtigung (HZB) in einer anderen Spra-

che ausgestellt wurde, müssen Sie diese in amtlicher deutscher oder englischer Übersetzung einreichen. Im Stu-
dienverlauf kann die HZB in amtlich beglaubigter Form nachgefordert werden. Alternative HZB: 

• Beruflich Qualifizierte Studienbewerber*innen: die Bescheinigung zur Teilnahme am Probestudium oder 
den Nachweis über die bestandene Feststellungsprüfung der MLU (Informationen);  

• Studienbewerber*innen mit Aufstiegsfortbildung: die Anerkennung als HZB der MLU oder das Zeugnis des 
Abschlusses der Aufstiegsfortbildung mit ausgewiesener Durchschnittsnote und das Zeugnis des zuvor 
erworbenen (ersten) Berufsabschlusses (Informationen);  

https://www.mlu.de/bewerbungsportal
http://www.hochschulstart.de/
https://immaamt.verwaltung.uni-halle.de/bewerbung/hzb/#anchor2659252
https://immaamt.verwaltung.uni-halle.de/bewerbung/hzb/#anchor2661155
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• Studienbewerber*innen mit Fachhochschulreife („Fachabi“) und einem nicht-abgeschlossenen (Fach-) 
Hochschulstudium (Informationen): Nachweis über a) mindestens 2 Semester Studium an einer (Fach-
)Hochschule, b) mindestens 30 ECTS/LP (Modulübersicht, o.ä.) mit einer Durchschnittsnote von mindes-
tens 2,5, c) noch bestehenden Prüfungsanspruch, d) Zeugnis der Fachhochschulreife; 

• Zweitstudienbewerber*innen: das Abschlusszeugnis des Erststudiums (weitere Informationen zur Bewer-
bung für ein Zweitstudium finden Sie auf unserer Themenseite).  

Zu 2: Dies können Fremdsprachenkenntnisse, Eignungsprüfungen o.Ä. sein; Informationen dazu finden Sie in den je-
weiligen Studiengangbeschreibungen im Studienangebot.  

Zu 3: Ob es in dem gewünschten Studiengang ein zusätzliches Auswahlkriterium gibt (Studieneignungstest BaPsy-
DGPs, Preis, Praktikum, o.Ä.), erfahren Sie in den jeweiligen Studiengangbeschreibungen im Studienangebot. 

Zu 4: Nachweis über Jugendfreiwilligendienst (o.ä.); Bitte beachten Sie: aus Nachweisen zu Diensten muss eindeutig 
die Art des Dienstes und dessen gesetzliche Grundlage hervorgehen. 

Zu 6: Kopie des früheren Zulassungsbescheids für den gewählten NC-Studiengang und Nachweis über den geleisteten 
Dienst. 

Zu 7: Nur notwendig, wenn Sie bereits an einer Hochschule in Deutschland studiert haben.  
Zu 8: Nur notwendig falls Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer Einrichtung mit deutschsprachigem 

Schulunterricht erworben haben. Es werden verschiedene Deutschnachweise akzeptiert, siehe hier.  
 
 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  

• Nicht fristgerecht durchgeführte Bewerbungen können ebenso wenig berücksichtigt werden wie Be-
werbungen, bei denen notwendige Unterlagen fehlen.  

• Nur bei DoSV-Bewerbungen: Falls sich Ihre Stammdaten ändern (Adresse o.ä.), passen Sie Ihre Da-
ten bitte bei hochschulstart.de an. Von dort werden die Änderungen in unser Bewerbungsportal im-
portiert. 

 
 
Hinweis bei Teilzulassung für ein NC-Fach in einem Kombinationsstudiengang 
Falls Sie sich für einen Kombinationsstudiengang (Bachelorteilstudiengänge 60, 90 oder 120 LP, einzelne 
Gymnasial- oder Sekundarschulfächer) mit zwei NC-Fächern beworben haben, dann aber nur ein Zulas-
sungsangebot für ein NC-Fach erhalten, beachten Sie bitte, dass die Einschreibung nur in vollständige 
Studiengänge möglich ist. Ein vollständiger Bachelorstudiengang umfasst 180 LP, ein vollständiger Lehr-
amtsstudiengang der Gymnasial- oder Sekundarstufe besteht aus jeweils 2 Fächern. (Der Eintrag „Grundla-
genstudium“ ist nur technisch relevant; er stellt kein Unterrichtsfach dar.) 
Mit der Einschreibung müssen Sie daher mindestens warten bis das Vergabeverfahren auch in Ihrem zwei-
ten gewünschten NC-Studienfach durchgeführt wurde. Hierüber informieren wir tagesaktuell auf unserer 
Themenseite. Sollten Sie eine Zulassung erhalten, können Sie sich online immatrikulieren. 
Falls Sie keine Zulassung für Ihr zweites gewünschtes NC-Studienfach erhalten, haben Sie zwei Möglichkei-
ten: 

• Sie können ein zur Kombination geeignetes Studienfach ohne NC auswählen; 
• Falls Sie einen zweiten Bewerbungsantrag gestellt haben und dort ein Zulassungsangebot für ein 

NC-Fach erhalten haben, können Sie dieses als Zweitfach zur Einschreibung auswählen (in Bache-
lorteilstudiengängen muss die Zulassung für die passende LP-Kombination vorhanden sein).  

Für die Umsetzung einer der beiden Möglichkeiten klicken Sie nach der Zulassung im Bewerbungsportal auf 
„Alternative Fachkombinationen prüfen“ und wählen das gewünschte zweite Studienfach aus. Beachten Sie 
dabei unbedingt die Kombinierbarkeitsregelungen in den jeweiligen Studiengangbeschreibungen im Studien-
angebot.  
Nur durch die Online-Immatrikulation in einen vollständigen Studiengang können Sie verhindern, dass die 
Zulassung für Ihr erstes NC-Fach nicht verfällt (Annahmefrist des Zulassungsangebot beachten). 
Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt (Nachrück- oder Losverfahren) doch noch eine Zulassung für das 
zweite gewünschte Studienfach mit NC erhalten, tauschen wir Ihr Zweitfach natürlich aus.  
 
 
 
 

http://www.uni-halle.de/studienberatung
mailto:ssc@uni-halle.de
https://immaamt.verwaltung.uni-halle.de/bewerbung/hzb/#anchor3584215
https://immaamt.verwaltung.uni-halle.de/bewerbung/zweitstudium/
https://studienangebot.uni-halle.de/
https://studienangebot.uni-halle.de/
https://www.uni-halle.de/ssc/bewerbungsinformationen/ba-ma-studium/#anchor3506049
https://immaamt.verwaltung.uni-halle.de/bewerbung/imma_stand/
https://immaamt.verwaltung.uni-halle.de/bewerbung/imma_stand/
https://studienangebot.uni-halle.de/
https://studienangebot.uni-halle.de/
https://immaamt.verwaltung.uni-halle.de/bewerbung/los/
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